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ZUSATZVEREINBARUNG AUSFALLHONORAR 

Ergänzung zum Behandlungsvertrag  
 

 
Der Arzt betreibt eine reine Bestellpraxis und ist darauf angewiesen, die Behandlungstermine langfristig zu 

planen, um so einen reibungslosen Ablauf der Praxis zu gewährleisten und auch längere Wartezeiten für den 

Patienten zu vermeiden. 

 

Daher ist der Arzt darauf angewiesen, dass nicht wahrgenommene Behandlungstermine zur Vermeidung von 

Leerläufen frühzeitig abgesagt werden, um andere Patienten einbestellen zu können. 

 

Arzt und Patient sind sich darüber einig, dass vereinbarte Behandlungstermine mindestens 24 Stunden vor 

dem Termin abgesagt werden müssen. Die Absage muss so in der Praxis eingehen, dass ihr mindestens ein 

Arbeitstag verbleibt, um den Termin nachzubesetzen. 
 

Es genügt eine telefonische Absage, solange diese persönlich erfolgt oder eine Absage per e-mail. 

Hinterlassene/Zugesandte Sprachnachrichten oder e-mails am Ende eines Arbeitstages gelten erst zu Beginn des 

nächsten Arbeitstages in der Praxis als eingegangen. Bei kurzfristiger, unverschuldeter Verhinderung des 

Patienten, kann eine Absage auch kurzfristig  vor dem Behandlungstermin erfolgen. Bei nicht rechtzeitiger bzw. 

unterbliebener Absage des Behandlungstermins vereinbaren der Arzt und der Patient für den ausgefallenen 

Behandlungstermin einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 

 

100,00 € (hundert Euro). 
 

Es bleibt dem Patienten überlassen einen konkret niedrigeren Schaden im Einzelfall nachzuweisen. Der 

Schadensersatz ist nach Erhalt der diesbezüglichen Aufforderung des Arztes sofort fällig. 
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